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VERFASSUNGSARTIKEL über die Auslandschweizer

Der schweizerische Bundesrat hat im Dezember 1963 einen
Vorentwurf zu einem Verfassungsartikel über die Auslandschweizer
mit folgendem Wortlaut gutgeheissen:

"Der Bund ist befugt, die Beziehungen der Auslandschweizer
unter sich sowie zur Heimat und die diesem Ziele dienenden

Institutionen zu fördern.
Er kann in Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
der Auslandschweizer die zur Regelung ihrer Rechte und
Pflichten erforderlichen Bestimmungen erlassen, namentlich

über die Erfüllung der Wehrpflicht und die Gewährung
politischer Rechte sowie auf dem Gebiete der Unterstützung.
Die Kantone sind, vorgängig anzuhören."

Bevor der Bundesrat seine Botschaft über diesen Verfassungsartikel
an die eidgenössischen Räte richtet, will er die

Ansicht der interessierten Kreise dazu einholen.
Das sogenannte Vernehmlassungsverfahren, welches stets dann
durchgeführt wird, wenn ein neues Gesetz oder die Revision
eines Verfassungsartikels vorbereitet wird, ist bereits im
Gange. Der Bundesrat hat die Kantone, die politischen
Parteien und die Wirts chartsverbände eingeladen, sich über den
vorgeschlagenen Entwurf zu äussern. Dem Bundesrat liegt auch
daran, die Meinung der Aus 1 andschueizer selbst kennen zu
lernen, welche ja am geplanten Verfassungsartikel direkt
interessiert sind.
Deshalb v/erden die Gruppen und Vereinigungen der Ausland-
schweizer-Organisätion eingeladen bis zum 1. Juni 1964 eine
kurz gefasste Meinungsäusserung zum obenstehenden Text des
Vorentwurfes auszuarbeiten. - Es wäre wünschenswert, wenn
sich diese Aeusserung nicht auf rein redaktionelle Fragen
bezöge, sondern auf die grundsätzlichen Fragen.
Der zur Diskussion stehende Vorentwurf stellt im wesentlichen
einen sogenannten Kompetenz artike 1 dar. Das heisst, dass
damit dem Bundesrat und den eidgenössischen Räten durch die
Verfassung ein Mittel in die Hand gegeben werden soll, um
zugunsten der Auslandschweizer Gesetze erlassen und überhaupt
alle deren Zwecken und Anliegen förderlichen Massnahmen
ergreifen zu können.
Wird dieser Kompetenzartikel in einer eidgenossischen
Abstimmung mit der Mehrheit von Volk als auch der Stände
gutgeheissen, so wird es möglich sein, zu den im oben stehenden
Text angeführten einzelnen Materien Ausführungsgesetze zu
erlassen. Daher erübrigt es sich zurzeit, auf die Einzelheiten
der Anwendung der neuen Verfassungsbestimmungen einzutreten.
Diese werden in einem spätem Zeitpunkt und gleichfalls wieder
im üblichen Vernehmlassungsverfahren beraten werden können.



Die positive Stellungnahme des Bundesrates zum Verfassungsartikel
über die Auslandschweizer ist von grösster Bedeutung

für diese. Sie kennzeichnet den Abschluss der langwierigen
Vorstudien und der ausgedehnten Bemühungen der
Auslandschweizer-Organisation, insbesondere der Aus 1andschweizer-
kommission der NHG. Die letztere wird als Vertretung der
Auslandschweizer dem Eidgenössischen Politischen Departement
in den nächsten Tagen direkt eine Antwort einreichen.
Eventuelle Anregungen bitte an den Schweizer-Verein im
Fürstentum Liechtenstein einsenden.

*************

Ausflug des Schweizer-Vereins an die Expo nach Lausanne.

In letzter Zeit haben wir von verschiedenen Landsleuten die
Anfrage erhalten, ob der Schweizer-Verein eine Kollektiv-Fahrt
nach Lausanne an die Expo mache. Wir haben diese Anregung

geprüft und in der Zwischenzeit Kostenberechnungen für eine
solche Fahrt aufgestellt. Die Kosten für einen zweitägigen
Ausflug dürften sich um Fr. 70.-- herum bewegen. In diesem

Betrag sind inbegriffen: Bahnfahrt hin und zurück ab Sargans,
Eintritt in die Expo, Uebernachten und Frühstück, sowie zwei

Hauptmahlzeiten. Der Vorstand wird prüfen,ob ein Kostenanteil
für Mitglieder vom Verein übernommen werden kann.
Um einen solchen Ausflug entsprechend organisieren zu können,
benötigen wir eine provisorische Anmeldung aller Interessenten.
Diese Anmeldung ist vorerst unverbindlich und verpflichtet Sie
zu nichts. Dürften wir deshalb alle diejenigen Landsleute bitten,
die gern an einem zweitägigen Ausflug (vorschlagsweise zum

Auslandschweizertag Samstag/Sonntag den 29,/30.August)
teilnehmen möchten, sich umgehend beim Schweizer-Verein im Fürstentum

Liechtenstein anzumelden.
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